
Partner Swiss Testing Day 2011

Als die Nummer 1 der Software Test Konferenzen in der Schweiz und mittlerweile grössten Testing Konferenz innerhalb Europas 
geht der Swiss Testing Day nun seinem sechsten Jahr entgegen. Der Swiss Testing Day bietet eine exzellente Plattform für 
Personen, die sich im IT-Testumfeld bewegen. Er ist bekannt als unabhängige, nicht marketing-orientierte Konferenz, organisiert 
von Testern für Tester, und somit die beste Adresse für die Bedürfnisse der Software Test Community.

Viele nationale und internationale Firmen sehen den Swiss Testing Day als die beste Möglichkeit zur Markenbildung und 
Präsenz, da die Liste der Aussteller auch als Referenz verwendet wird, wenn Kunden sich nach Providern von Produkten und 
Dienstleistungen im Software Testing Bereich erkundigen wollen. Am Swiss Testing Day 2010 suchten mehr als 700 Teilnehmer 
Support für Tools und Service. Verpassen Sie es daher nicht, diesen grossen Teil der Test Community zu treffen! Das Feedback 
der letzten Durchführung zeigt, dass 60% der Teilnehmer keine andere Konferenz besuchen.

Austragungsort ist wiederum das Kongresshaus Zürich, welches mit seiner zentral positionierten Ausstellungshalle erlaubt, 
jedem Partner die nötige Präsenz zu verleihen. Die Ausstellung verlockt zum Verweilen, die Teilnehmer nutzen die Chance, sich 
zu informieren und neue Techniken kennen zu lernen. Sie tauschen Erfahrungen aus, diskutieren Ideen und profitieren vom 
Networking.

Einladung für Partner

SWISS TESTING DAY 2011
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Zielpublikum
Am Swiss Testing Day werden Sie auf Test Professionals, Test Manager und Entscheidungsträger aus dem Bereich der Software 
Qualitätssicherung treffen. Durch die neutrale Organisation und Zusammenstellung des Conference Boards mit Repräsentanten 
von AdNovum, AXA Winterthur, Google, Phonak, Roche Diagnostics, SAQ, Schindler Elevator, Six Group, SwissQ, SwissRe und 
UBS werden branchen- und regionenübergreifend nationale und internationale Unternehmen angesprochen.

Konferenzziel
Das Ziel des Swiss Testing Days ist es, eine Plattform für professionelle Tester zu schaffen und den aktiven Erfahrungs-
austausch der unterschiedlichen Branchen und IT-Organisationen zu fördern.

Schwerpunkte
Die Konferenz deckt die folgenden Schwerpunkte ab:

n	 Praxis 
n	 Trends 
n	 Organisation 
n	 Methodik 

Fachausstellung
Als Ergänzung zu den Konferenzen findet begleitend eine thematische Fachausstellung zu den oben genannten Schwerpunkten 
statt. Mehr Informationen dazu finden Sie auf den folgenden Seiten.

Swiss Testing Day Track+
Die Track+ bieten interessierten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte und Services präsentieren zu können. Die Track+ 
laufen parallel zu den Fachreferaten ab und stehen allen Teilnehmern offen. Von Seiten des Veranstalters werden keine Vorgaben 
an Thema und Inhalt dieser Referate gemacht. Ein Referat im Track+ dauert 45 Minuten und kann durch alle Partner erworben 
werden. Je nach Partnertyp ist eine Angebotspräsentation im Package enthalten oder kann separat erworben werden.

Für die Tracks 1 – 3 gibt es ein striktes Selektionsverfahren. Dabei werden alle Partner – unabhängig von ihrem Status – gleich 
behandelt.
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Weitere Sponsormöglichkeiten am Swiss Testing Day

n	 Erfrischungspausen

Wir haben entschieden, den Ausstellern weitere Möglichkeiten zur Steigerung der Präsenz zu geben. Dies durch die Möglichkeit, 
das Mittagessen oder eine der zwei Kaffeepausen zu sponsern. Neben der Sponsorschilder bei den Pausen wird das Firmenlogo 
in das Programmheft aufgenommen.

n	 Apéro

Zur Abrundung des Swiss Testing Days findet am Abend ein Apéro statt. Ein Partner hat exklusiv die Möglichkeit, diese 
Networking-Plattform der Konferenz zu sponsern.

n	 Werbung und Artikel

Das umfangreiche Swiss Testing Day Konferenz-Magazin im Format A4 enthält alle Details zur Konferenz, Beschreibungen der 
Partner, Werbung und Artikel.
Weitere Informationen zu den Artikellängen, Werbeflächen und Preisen finden Sie auf den folgenden Seiten.

n	 Newsletter

Der Swiss Testing Day versendet regelmässig elektronische Newsletter mit News zur Konferenz. Unsere Verteilerliste umfasst 
mehr als 2000 Adressaten im Schweizer Testumfeld. Neu bieten wir Partnern die Möglichkeit des Sponsorings eines sol-
chen Newsletters. Geschäftslogo und URL werden für jeden Empfänger klar erkennbar abgebildet, was unseren Partnern ein 
Maximum an Marketingpräsenz bietet.
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Partnerpakete
Es werden drei verschiedene Partnerpakete angeboten

Platin-Partner (limitiert)

10 freie Eintritte
(Wert CHF 3200.–)

1 Angebotspräsentation
(Wert CHF 3500.–)

Grosse Ausstellungsfläche (12 m2)

Standplatz an bevorzugter Stelle

Prominente Darstellung (grösser
als Gold-Partner) des Logos auf:
n	 Webseite
n	 Newsletter
n	 Unterlagen
	 – Swiss Testing Day Werbeposter
	 – Konferenzbroschüre
	 – Konferenzmagazin
n	 Konferenztasche

1 A4-Anzeige in der
Konferenzbroschüre

Beilage für die Konferenztasche
(A4-Broschüre mit max. 4 Seiten –
2 Blätter Vorder- und Rückseite)

Auflistung im Partnerverzeichnis
des STD

Standgerüst (falls kein eigener
Stand mitgebracht wird)

CHF 19 000.–

Gold-Partner (limitiert)

6 freie Eintritte
(Wert CHF 1920.–)

CHF 1000.– Rabatt auf
eine Angebotspräsentation
(Normalpreis CHF 3500.–)

Mittlere Ausstellungsfläche (8 m2)

Standplatz an bevorzugter Stelle

Prominente Darstellung (kleiner
als Platin-Partner) des Logos auf:
n	 Webseite
n	 Newsletter
n	 Unterlagen
	 – Swiss Testing Day Werbeposter
	 – Konferenzbroschüre
	 – Konferenzmagazin
n	 Konferenztasche

1 A5-Anzeige in der
Konferenzbroschüre

Beilage für die Konferenztasche
(max. 2 A4-Seiten –  
1 Blatt Vorder- und Rückseite)

Auflistung im Partnerverzeichnis
des STD

Standgerüst (falls kein eigener
Stand mitgebracht wird)

CHF 10 000.–

  
Silber-Partner

2 freie Eintritte
(Wert CHF 640.–)

Zusätzlich können Angebots-
präsentationen hinzugekauft werden
(CHF 3500.–)

Ausstellungsfläche Grösse Standard (4 m2)

Auflistung im Partnerverzeichnis
des STD

Standgerüst (falls kein eigener
Stand mitgebracht wird)

CHF 3600.–
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Werbe- und Artikelpreise

Sponsorship Pakete

�  Mittagspause & Kaffeepausen (2x)

Es werden Tisch-Schilder mit Ihrem Firmenlogo und «Mittags-/Kaffeepause gesponsert von XXX» aufgestellt. Es wird ebenfalls 
ein Tisch für Ihre Firmenwerbung (Broschüren/Flyer) zur Verfügung gestellt.
In der Konferenzbroschüre wird Ihr Firmenlogo neben der von Ihnen gesponserten Pause abgedruckt.

Mittagspausen-Paket 	 CHF 3000.–		
Kaffeepausen-Paket 	 CHF 1000.–

�  Apéro
	
Am Ende des Konferenz-Tages sind alle Teilnehmer, Redner und Aussteller eingeladen, am Testers’ Apéro teilzunehmen. Dieses 
Sponsorship berechtigt zu allen Vorteilen der «Kaffeepause» und zusätzlich noch zu einem A4-Flyer für die Konferenztasche.

Zu dem wird beim Schlusswort der Konferenz auf den Apéro nochmals ausdrücklich hingewiesen (unter Nennung des Sponsors).

Apéro-Paket	 CHF 3000.–

�  Newsletter
 
Neu bieten wir Partnern die Möglichkeit des Sponsorings eines Newsletters. Geschäftslogo und URL werden für jeden 
Empfänger klar erkennbar abgebildet. Der Newsletter wird an unsere Verteilerliste, bestehend aus über 2000 qualifizierten 
Adressen innerhalb des Testumfelds, gesandt.

Newsletter	 CHF 2000.–

Werbung

Neu 
A4	 CHF 2500.–
A5	 CHF 1500.–
A6	 CHF 1000.–

Upgrade
A5 auf A4	 CHF 1000.–

Artikel

Kommerziell 
A4	 CHF 2500.–
2 x A4	 CHF 3500.–
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Standsystem
Es wird ein modulares System für die Definition der Standgrössen verwendet. Je nach Partner-Typ hat der Aussteller eine 
gewisse Standgrösse zur Verfügung (siehe auch Beschreibung der Partner-Angebote). Es kann jedoch zu einem Aufpreis 
Ausstellungsfläche hinzugekauft werden (Kosten CHF 600.–/m2), wobei nur eine gerade Anzahl von Quadratmetern hin-
zugekauft werden kann (2 m2 Einheiten). Pro zusätzliche 2 m2 Ausstellungsfläche wird ein weiterer Teilnehmerausweis an 
den Partner abgegeben. Die Stände werden mit einem leeren, modularen Standbausystem ausgestattet. Partner können, falls 
vorhanden, ihren eigenen Standbau (oder ihre eigene Stellwand) verwenden. Standmaterialien und -services wie Tische oder 
Stühle können durch den Swiss Testing Day hinzugemietet werden. Mehr Informationen zu der Standkonstruktion und dem 
detaillierten Vorgehen für die Partner sind auf der Webseite des Swiss Testing Day zu finden.

Auswahl der Platin- und Gold-Partner
Melden sich mehr Partner als Platin- und/oder Gold-Partner an, so entscheidet das Conference Board des Swiss Testing 
Day über die Selektion der Partner. Kann ein Partner für die gewünschte Kategorie nicht berücksichtigt werden, so gilt seine 
Anmeldung automatisch für das nächst tiefere Angebot. Kann, als Beispiel, Unternehmen X nicht als Platin-Partner berücksichtigt 
werden, so nimmt es automatisch an der Selektion der Gold-Partner teil. Ein Rückzug der Anmeldung ist nicht möglich.

Die Anmeldung für Platin- und Gold-Partner muss bis zum 22. Oktober 2010 in schriftlicher Form (Fax oder Post) vorliegen. 
Anmeldungen nach diesem Zeitpunkt können nicht mehr berücksichtigt werden, resp. werden als Silber-Partner-Anmeldung 
behandelt. Den Bewerbern wird bis zum 12. November 2010 mitgeteilt, ob ihre Anmeldung zum Platin- oder Gold-Partner 
erfolgreich war.

Die Anmeldung als Silber-Partner ist auch nach dem 22. Oktober 2010 noch möglich.

Teilnehmerausweise
Die Teilnehmerausweise berechtigen zu einem vollwertigen Besuch der Veranstaltung, inkl. Verpflegung während des Tages. 
Jedem Partner stehen gemäss Partner-Kategorie eine festgelegte Anzahl Teilnehmerausweise zur Verfügung. Diese müssen 
für das eigene Standpersonal verwendet werden. Es wird kein Standpersonal zugelassen, welches keinen Teilnehmerausweis 
besitzt. Werden nicht alle Teilnehmerausweise benötigt, so können diese für Kunden des Partners verwendet werden. Es 
besteht die Möglichkeit, max. 10 zusätzliche Teilnehmerausweise zu kaufen. Die Namen der Kartenbesitzer müssen vorgängig 
unter Verwendung Ihres Aktionscodes online registriert werden. Der Aktionscode wird Ihnen zugestellt, sobald die Registrierung 
für den Swiss Testing Day 2011 eröffnet ist.

16. März 2011 - Kongresshaus, Zürich



Anmeldung für Partner am Swiss Testing Day 2011

Firma

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Land:

Diese Anmeldung unterliegt den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für Partner STD 2011.

Kontaktperson

 
Name:

Vorname:

Abteilung:

Telefon:

Mobile:

E-Mail:

 

	 Platin-Partner			   CHF� 19 000.–
	 Gold-Partner			   CHF� 10 000.–
	 Silber-Partner			   CHF� 3 600.–

Zusätzlicher Ausstellungsplatz (inkl. 1 Tagespass/2 m2)
	 2 m2			   CHF�    1200.–
	 4 m2			   CHF�   2400.–
	 6 m2			   CHF�   3600.–

	 Track+ Präsentationen (CHF 3500.– pro Präsentation) 			   Anzahl
	 Zusätzliche Tagespässe (max. 10, CHF 320.– pro Ausweis)			   Anzahl

Weitere Swiss Testing Day Sponsor Optionen			 
	 Kaffeepause			   CHF� 1000.–
	 Mittagspause			   CHF� 3000.–
	 Apéro			   CHF� 3000.–
	 Newsletter			   CHF� 2000.–

Werbung und Artikel			 
	 Neue Werbung – A4 Grösse	 CHF	 2500.–	 Anzahl
	 Neue Werbung – A5 Grösse	 CHF	 1500.–	 Anzahl
	 Neue Werbung – A6 Grösse	 CHF	 1000.–	 Anzahl
	 Werbe-upgrade – A5 auf A4	 CHF	 1000.–	 Anzahl
	 Kommerzieller Artikel – 1 A4-Seite 	 CHF	 2500.–	 Anzahl
	 Kommerzieller Artikel – 2 A4-Seiten 	 CHF	 3500.–	 Anzahl

Ausstellungsstand			 
	 Eigener Firmenstand (benötigt Bestätigung vom Veranstalter, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details) 
	 Offizieller Swiss Testing Day Stand

Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Partner STD 2011. 

Datum und rechtsgültige Unterschrift:	

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.	
Bitte zurücksenden an:	 Swiss Testing Day©

	 SwissQ Consulting AG, Stadthaus-Quai 15, 8001 Zürich
	 oder per Fax an:	 +41 (0)43 288 88 39
	 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 	+41 (0)43 288 88 40



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Partner STD 2011

Anmeldung als Partner
Der Vertrag tritt mit der Anmeldung in Kraft. Zur Anmeldung ist das hierfür vorge
sehene Formular, rechtsverbindlich unterzeichnet, dem Veranstalter einzusenden. 
Mit der Unterzeichnung werden die Teilnahmebedingungen STD 2011 verbindlich 
anerkannt. Besondere Wünsche auf der Anmeldung werden im Rahmen der 
Möglichkeiten berücksichtigt. Konkurrenzausschluss oder andere Bedingungen 
können nicht zugestanden werden. Der Partner hat dafür einzustehen, dass alle 
die von ihm, wie auch die von allfälligen Mitausstellern, auf der Veranstaltung 
beschäftigten Personen die vorliegenden Vertragsbedingungen einhalten. Der 
Partner kann auf seinem Stand nur Exponate zeigen, die von ihm selbst stammen 
oder von Mitausstellern, die separat angemeldet und offiziell zugelassen werden 
müssen (siehe Kapitel Mitaussteller).

Zulassung/Zuteilung
Zugelassen sind alle in- und ausländischen Hersteller, Vertreter, Vertriebsfirmen 
und Dienstleistungsunternehmen von Produkten und Dienstleistungen zum 
Thema der Veranstaltung. Exponate, die nicht dem Thema der Veranstaltung ent-
sprechen, werden nicht zugelassen und müssen auf Verlangen des Veranstalters 
vom Ausstellungsstand entfernt werden. Wird diesem Verlangen nicht ent
sprochen, so erfolgt die Entfernung der Gegenstände durch den Veranstalter auf 
Kosten des Partners. Die Zuteilung der Ausstellungsfläche erfolgt nach techni
schem und räumlichem Bedarf. Die Festlegung der genauen Form, sowie der 
Platzierung der einzelnen Aussteller erfolgt erst, wenn die Zahl der Aussteller und 
deren Platzbedarf feststehen. Nach Abschluss, der Planungsarbeiten erhält jeder 
Aussteller schriftliche Informationen über genauen Standort, Dimensionen und 
Nachbarstände. Den Entscheid über die Platzzuteilung sowie über die Zulassung 
von Partnern und Ausstellungsgegenständen trifft der Veranstalter.

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten
Mittwoch, 16. März 2011, 8.00 – 18.00 Uhr

Mitaussteller
Es ist dem Partner nicht erlaubt, ohne vorgängige Genehmigung des Veran-
stalters, den ihm zugewiesenen Stand ganz oder teilweise an Dritte unterzuver-
mieten, abzutreten, ihn zu tauschen oder Aufträge anderer Firmen anzunehmen. 
Die vom Veranstalter genehmigten Mitaussteller sind gemäss vorgängig zu tref-
fender Vereinbarung gebührenpflichtig.

Rücktritt/Nichtteilnahme/Kündigung
Die Anmeldung ist verbindlich und kann nicht gekündigt werden. Falls der Partner 
sich entscheidet, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen, ist trotzdem die 
ganze Miete zuzüglich der zusätzlichen tatsächlich entstandenen Kosten fällig. 
Der Veranstalter ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn die vollständige 
Mietzahlung nicht termingerecht eingegangen ist.

Absage der Veranstaltung
Der Veranstalter ist berechtigt, den Vertrag bis zu 30 Tagen vor Veranstaltungs-
beginn zu kündigen, wenn die Durchführung der Veranstaltung wegen einer 
absehbaren geringen Beteiligung für ihn nicht von Interesse ist. Eine abseh-
bare geringe Beteiligung liegt vor, wenn die vom Veranstalter für die jeweilige 
Veranstaltung vorab festgelegte und auf Anfrage den Partnern mitzuteilende 
Mindestanzahl von Partnern und Besuchern, unterschritten wird. Zu diesem 
Zeitpunkt bereits geleistete Zahlungen werden dem Partner zurückerstattet. 
Weitere Ansprüche des Partners gegen den Veranstalter sind ausgeschlossen.

Standbau/technische Installationen
Die Gestaltung und der Aufbau der einzelnen Ausstellungsstände haben so zu 
erfolgen, dass keine benachbarten Aussteller durch Exponate, Werbeflächen oder 
Schauobjekte behindert werden. Der Aussteller hat die vorher zu erfragenden 
technischen Richtlinien und Sicherheitsvorschriften des Veranstaltungsortes zu 
beachten. Die Versorgung mit Strom und Telefon sowie sonstigen Dienstleistungen 
im Ausstellungsbereich erfolgt durch die vom Veranstalter zugelassenen Firmen. 
Die Reinigung des Standes obliegt dem Aussteller. Die Ausstellungsfläche ist im 
ursprünglichen Zustand zurückzugeben. Angebrachtes Material, Teppichklebeband 
und Klebereste sind einwandfrei und ohne Beschädigung des Untergrundes zu 
beseitigen. Andernfalls ist der Veranstalter berechtigt, diese Arbeiten auf Kosten 
des Ausstellers ausführen zu lassen. Für Beschädigungen an den Räumlichkeiten 
und Mietgegenständen haftet der Partner für sich und seine Mitaussteller sowohl 
gegenüber dem Veranstalter als auch dem Vermieter der Räumlichkeiten.

Auf- und Abbautermine
Aufbau/Standbezug
Frühstmöglicher Standbezug: Dienstag, 15. März 2011, um 13.00 Uhr. Die 
Standaufbauarbeiten müssen bis spätestens Mittwoch, 16. März, 07.30 Uhr 
abgeschlossen sein. Stände, die bis um 07.30 Uhr nicht bezogen sind, werden 
mit Rücksicht auf das Gesamtbild anderweitig vergeben oder dekoriert. Der 

Aussteller hat in diesem Fall den vollen Mietzins und die Kosten für die Dekoration 
des nicht bezogenen Standes zu übernehmen. Schadenersatzansprüche des 
Ausstellers sind ausgeschlossen.

Abbau
Die Standabbrucharbeiten dürfen frühestens um 18:00 Uhr beginnen. Im 
Widerhandlungsfalle behält sich der Veranstalter Schadenersatzforderungen vor. 
Spätmöglichste Standräumung: Mittwoch, 16. März 2011, um 22:00 Uhr.

Versicherung/Haftung
Die Bewachung der Ausstellungsstände und Exponate obliegt dem Aussteller. Es 
wird nachdrücklich empfohlen, eine Ausstellerversicherung abzuschliessen. Der 
Veranstalter schliesst jegliche Haftung aus.

Ausstellerausweise
Für die Dauer der Ausstellung erhalten die Aussteller für sich und die von  
ihnen beschäftigten Personen eine begrenzte Anzahl von Ausstellerausweisen,  
die zum freien Eintritt zur Ausstellungsfläche, zur freien Ver-pflegung und zum 
Besuch der Veranstaltung berechtigen.

Zahlungsfristen und -bedingungen
Alle Rechnungen werden in CHF ausgestellt und sind spesenfrei und ohne Abzug 
bis 30 Tage ab Rechnungsdatum, in jedem Falle aber vor Beginn der Veranstaltung 
zu bezahlen. Auf Wunsch kann eine EUR-Rechnung verlangt werden. In diesem 
Fall setzt der Veranstalter gemäss dem tagesgültigen Wechselkurs einen 
entsprechenden CHF/EUR Wechselkurs fest. Allfällige Bankspesen gehen zu 
Lasten der Partner. Die vorherige und volle Bezahlung der Rechnungsbeträge ist 
Voraussetzung zum Bezug der Ausstellerfläche. Für einen durch Zahlungsverzug 
entstehenden Mietausfall haftet der trotzdem für den gesamten Mietbetrag. 
Werden vom Veranstalter während der Veranstaltung zugunsten des Partners 
zusätzliche nicht im Voraus bestellte und bezahlte Leistungen erbracht, erfolgt 
deren Rechnungsstellung unverzüglich nach Veranstaltungsschluss und die ent-
sprechenden Beträge werden mit der Rechnungsstellung fällig. Alle Preise ver-
stehen sich exklusiv der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt.

Mündliche Absprachen, zusätzliche Vereinbarungen, Änderungen
Zusätzliche Vereinbarungen und besondere Regelungen bedürfen der schriftli-
chen Bestätigung durch den Veranstalter.

Werbung
Werbung aller Art ist nur innerhalb des vom Partner gemieteten Standes für 
die Firma des Partners und nur für die von ihr hergestellten oder vertriebenen 
Produkte oder Dienstleistungen erlaubt. Die Verteilung und Auslage von Werbe- 
und Informationsmaterial in den Konferenzräumen und ausserhalb des gemie-
teten Standes bedürfen der vorgängigen Genehmigung des Veranstalters. 
Die Verwendung von Geräten und Einrichtungen, durch die auf optische und 
akustische Weise eine gesteigerte Werbewirkung erzielt werden soll (z. B. 
Lautsprecherwerbung, Filmvorführungen oder Showeinlagen) bedürfen der 
vorgängigen schriftlichen Genehmigung des Veranstalters. Nicht-Ausstellern/ 
-Partnern ist das Verteilen und das Auslegen von Informations- bzw. Werbematerial 
grundsätzlich untersagt. Politische Werbung ist prinzipiell unzulässig.

Bild- und Tonaufnahmen
Der Veranstalter ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen, sowie Film- und 
Videoaufnahmen vom Ausstellungsgeschehen, von den Ausstellungsbauten 
und -ständen sowie den Ausstellungsobjekten anfertigen zu lassen und für die 
Werbung oder Presseveröffentlichungen zu verwenden, ohne dass der Partner 
aus irgendwelchen Gründen Einwendungen dagegen erheben kann. Dies gilt 
auch für Aufnahmen, die Presse oder Fernsehen mit Zustimmung des Ver-
anstalters anfertigen.

Recht, Gerichtsstand
Es gilt schweizerisches Recht. Der Gerichtsstand ist Zürich, Schweiz.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt. 
Die unwirksame Bestimmung ist so abzuändern, dass der beabsichtigte Zweck 
erreicht wird.

Veranstalter
Swiss Testing Day©, SwissQ Consulting AG
Stadthaus-Quai 15, 8001 Zürich
�
� Zürich, den 24. Juni 2010


